


















Entscheidung über Fortführung, Übergabe
bzw. Aufgabe des Betriebes. Außerdem ver-
kürzt ein Überprüfungsantrag das Verfah-
ren beim endgültigen Pensionsantrag, weil
alle notwendigen Unterlagen bereits zu-
sammengetragen wurden.
Bei diesem Überprüfungsantrag handelt es
sich um eine Serviceleistung der Sozialver-
sicherungsanstalt der Gewerblichen Wirt-
schaft. Dieser Überprüfungsantrag ist kein
Pensionsantrag und bewirkt keine automa-
tische Zuerkennung.

Ausgestattet mit dieser Information kann be-
urteilt werden, ob weitere Versicherungszeiten
notwendig und sinnvoll sind und wie sich allfäl-
lige Zuverdienstmöglichkeiten auswirken.

Unter Umständen könnte sich die Betriebs-
übergabe hinauszögern bzw. sollte die Vorge-
hensweise anders gestaltet werden.

Besonderheiten bei Zuverdienst 
in der Pension

Neben einer Alterspension (Mann ab Vollen-
dung des 65. Lebensjahres und Frau ab Vollen-
dung des 60. Lebensjahres) kann jede Er-
werbstätigkeit ohne Auswirkung auf die Pen-
sion ausgeübt werden.
Bei Einkünften über der Geringfügigkeits-
grenze sind aber weiterhin die Beiträge zur
Pensions- und Krankenversicherung  vom Zu-
verdienst zu entrichten.
Bei vorzeitigen Alterspensionen (auch Korri-
dor -und „Hackler“-Pensionen) und Pensio-
nen wegen „Erwerbsunfähigkeit“ kann ein Zu-
verdienst zum Wegfall bzw. Kürzung der Pen-
sion führen.

Welche Lösung im Einzelfall die zweckmäßig-
ste ist und um unliebsame Überraschungen zu
vermeiden, ist immer eine Beratung durch den
Pensionsversicherungsträger bzw. die Wirt-
schaftskammer dringend anzuraten.
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Einen zentralen Punkt im Übergabeprozess
stellen die Haftungen dar. Hier gibt es eine
Fülle von Fragen, die in diesem Zusammen-
hang beantwortet werden müssen. Zusätzlich
gibt es viele verschiedene Materien, in denen
Haftungstatbestände vorkommen können wie
z.B. Haftungen für Verbindlichkeiten, Haftun-
gen für Abfertigungsansprüche etc. Diese Haf-
tungsfragen haben entscheidenden Einfluss
auf den Kaufpreis des Unternehmens und kön-
nen diesen unter Umständen beträchtlich
mindern.

�Mitarbeiter

Nach dem Arbeitsvertragsrechtsanpassungs-
gesetz (AVRAG) sind Sie als Betriebsüberneh-
mer verpflichtet, die Dienstnehmer bei der
Übergabe auch zu übernehmen. Der Betriebs-
übernehmer tritt nahtlos mit allen Rechten
und Pflichten in die zum Zeitpunkt des Über-
ganges bestehenden Arbeitsverhältnisse.
Diese könnten z.B. die bereits erworbenen Ab-
fertigungsansprüche sein. Vergewissern Sie
sich, ob eine Rücklage für die Abfertigungen
für die Mitarbeiter gebildet wurde. Weitere
Beispiele sind rückständige Löhne, Sonder-
zahlungen, Urlaubsansprüche etc.

Der Veräußerer haftet für die fiktiv zum Zeit-
punkt der Unternehmensveräußerung ent-
standenen Abfertigungslasten nur ein Jahr
lang ab dem Veräußerungsstichtag, wenn er
die handels- und steuerrechtlich zu bildenden
Rückstellungen samt Sicherheiten auf den Er-
werber überträgt. Sonst besteht die Haftung
dafür fünf Jahre lang. Bei Übertragung der Si-
cherungsmittel (z.B. Wertpapiere etc.) ist die
einjährige Haftung überdies auf den Differenz-
betrag zwischen der Abfertigungsforderung
und den bestehenden Sicherungsmitteln be-
grenzt. 

Die Mitarbeiter müssen überdies vom Be-
triebsübergang informiert werden. 

� Sozialversicherungsbeiträge

Der Unternehmensnachfolger haftet betrags-
mäßig unbeschränkt bis zwölf Monate vor dem
Erwerb. Hier ist es empfehlenswert, sich einen
aktuellen Rückstandsausweis von der Sozial-
versicherung geben zu lassen (mit Zustim-
mung des Veräußerers). 
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�Haftung für Geschäftsverbindlichkeiten

Seit 1. Jänner 2007 haften Sie als Erwerber eines
Unternehmens für sämtliche Schulden des
Unternehmensveräußerers. Dies im Gegen-
satz zur alten Rechtslage (vor dem 1. Jänner
2007) völlig unabhängig davon, ob er eine Firma
(früher Name des Vollkaufmannes, nunmehr
des eingetragenen Unternehmers) fortführt
oder nicht. Eine Haftungsbegrenzung kann nur
durch entsprechende Verlautbarung, insbeson-
dere durch Eintragung ins Firmenbuch erreicht
werden. Wird die Haftungsbegrenzung im Fir-
menbuch verlautbart, so beschränkt sich die
Haftung auf jene Schulden, die der Übernehmer
kannte oder kennen musste. Hier gibt es eine
Haftungsbegrenzung bis zum Wert des Unter-
nehmens (Aktiva). Diese Haftung ist vertraglich
NICHT ausschließbar, aber: keine Haftung,
wenn der Kaufpreis zur Zahlung der Schulden
verwendet wird. 

Alle laufenden Verträge (z.B. Liefer- und Be-
zugsverträge, Abnahmeverträge etc.) werden
nach dem Unternehmensgesetzbuch automa-
tisch übernommen, wenn keine gegenteilige
vertragliche Regelung vorliegt. Weiters besteht
eine Verständigungspflicht binnen drei Monate
an die Vertragspartner mit Widerspruchsrecht. 

� Steuern

Der Erwerber eines Unternehmens haftet un-
ter gewissen Voraussetzungen für bestimmte
offene Steuern und Abgaben des Vorgängers.
Der Übernehmer haftet für unternehmensbe-
zogene Steuerschulden – so weit man diese
kannte oder kennen musste – für das laufende
Jahr und das Jahr zuvor bis zum Wert der Ak-
tiva des Unternehmens. Beispiele für diese so
genannten Betriebssteuern sind: Umsatz-
steuer, Normverbrauchsabgabe, Lohnsteuer,
Kapitalertragssteuer, Abzugssteuer. Nicht
kennen muss der Erwerber Schulden, die ihm
trotz Ausschöpfung aller ihm zugänglichen Er-
kenntnisquellen, trotz ernsthaften Bemühens

und sachkundiger Ausforschung unbekannt
geblieben sind (z.B. Einsichtnahme in die Bü-
cher, Vorlage von Kontomitteilungen des Fi-
nanzamtes, Unbedenklichkeitsbescheinigun-
gen, Rücksprache beim steuerlichen Vertreter
des Übergebers).

Wir empfehlen Ihnen: Lassen Sie sich vom
Verkäufer neben der letzten Bilanz einen ak-
tuellen Rückstandsausweis vom Finanzamt
geben und prüfen Sie mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmannes. 

� Betriebsanlagengenehmigung

Es ist beim Erwerb keine neue Genehmigung
erforderlich. Aber es besteht eine gewerbe-
rechtliche Verantwortlichkeit der Behörde
gegenüber, wenn Änderungen des Vorbesit-
zers nicht genehmigt oder Auflagen nicht ein-
gehalten wurden. Die Betriebsanlagengeneh-
migung klebt sozusagen am Betrieb. Das
heißt: Sie übernehmen diese mit allen Pflich-
ten und Auflagen.
Nehmen Sie Einsicht in den Betriebsanlagenbe-
scheid, und kontrollieren Sie, ob alle Auflagen-
punkte eingehalten bzw. ob keine Änderungen
ohne Genehmigung durchgeführt wurden, das
heißt, kontrollieren Sie den Bescheid auf seine
„Wirklichkeit".

� Gewährleistung/Garantie/
Schadenersatz

Die Haftungsansprüche in diesen Bereichen
gehen bei der Betriebsübergabe, mangels an-
derer vertraglicher Vereinbarungen, auf den
Nachfolger über. Diesbezüglich besteht jedoch
die Möglichkeit der Abbedingung und Verlaut-
barung, insbesondere durch Eintragung ins
Firmenbuch (siehe Haftung für Geschäftsver-
bindlichkeiten). Da in manchen Gewerben der
Schadenersatz, welcher nach maximal 30 Jah-
ren verjährt, doch eine wesentliche Rolle spie-
len kann, hat dieser Punkt auch entscheiden-
den Einfluss auf den eventuellen Kaufpreis.
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Verträge für entgeltliche oder unentgeltliche
Unternehmensveräußerung müssen wohl
überlegt sein. Hier einige wichtige Hinweise,
die Sie unbedingt beachten müssen:

Haftungsfragen

Als Übernehmer des Betriebes haften Sie Drit-
ten gegenüber (z.B. Finanzamt, Gebietskran-
kenkasse etc.) für alle Schulden des Vorgän-
gers, die Sie kannten oder kennen mussten.
Diese Haftung ist nur beschränkt mit dem Wert
der übernommenen Aktiva. Wird keine Haf-
tungsbegrenzung im Firmenbuch eingetragen,
haften Sie für sämtliche Schulden des Veräuße-
rers. Freilich könnte im Innenverhältnis, also
zwischen Veräußerer und Erwerber, vereinbart
werden, dass der Veräußerer bis zum Stichtag
des Unternehmensübergangs weiter haftet.
Diese Vereinbarung ist jedoch Dritten gegenü-
ber unwirksam. Eine Haftung tritt nur dann
nicht ein, wenn der Erwerb im Zuge eines ge-
richtlichen Insolvenzverfahrens oder einer ge-
richtlichen Zwangsverwertung (Versteigerung)
erfolgte. 

TIPP: Eine Möglichkeit, das Haftungsrisiko
etwas einzuschränken, besteht neben einer
Eintragung im Firmenbuch auch insoweit,
als bei der GKK oder auch beim Finanzamt
ein so genannter „Rückstandsausweis“ (be-
scheidmäßige Feststellung, ob bzw. gege-
benenfalls wie viel an Beitragszahlungen
noch offen ist) eingeholt werden kann. Diese
Feststellungen sind dann auch für den Er-
werber verbindlich. 

Übergang der Dienstverhältnisse

Die aufrechten Dienstverhältnisse im veräu-
ßerten Betrieb gehen mit allen Rechten und
Pflichten auf den Erwerber über. Sie dürfen
also wegen der Unternehmensveräußerung
nicht gekündigt werden!

TIPP: Durch die Übertragung der Sicherhei-
ten für (noch) bestehende Abfertigungslas-
ten (Wertpapiere und dgl.), kann wenigstens
das Haftungsrisiko des Veräußerers zeitlich
beschränkt werden (ein Jahr statt fünf Jahre).
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Versicherungen

Im Falle einer Unternehmensveräußerung ge-
hen die bestehenden betrieblichen Versiche-
rungen auf den Erwerber mit allen Rechten
und Pflichten über. Der Erwerber kann diese
aber binnen Monatsfrist ab dem Veräuße-
rungsstichtag (bei Liegenschaften ab Grund-
buchseintragung) kündigen.

TIPP: Veräußerer sollten entweder die Kün-
digungsmöglichkeit vertraglich im Innen-
verhältnis ausschließen, da in solchen Fäl-
len die so genannten Treuerabatte von der
gekündigten Versicherung typischerweise
zurückverlangt werden, oder – speziell bei
Übergaben – mit der neuen Versicherung
eine Vereinbarung treffen, dass dieser
Nachteil abgegolten wird. 

Bau- und Betriebsanlagengenehmigung

Als Erwerber sollten Sie sich vor der Über-
nahme vergewissern, dass sämtliche öffentlich-
rechtlichen Bewilligungen im erforderlichen
Ausmaß auch tatsächlich vorhanden sind. Ge-
rade im Zuge von Übergaben prüfen die Gewer-
bebehörden häufig die Anlage und schreiben
unter Umständen zusätzliche Auflagen vor.

TIPP: Unternehmer sollten die einschlägi-
gen Genehmigungsbescheide auf ihre Über-
einstimmung mit der „Wirklichkeit“ prüfen
und sich bei den Gewerbe- und Baubehör-
den notfalls erkundigen, ob mit zusätzlichen
Auflagen zu rechnen ist. 

Veräußerungs- und Belastungsverbote

Notare empfehlen speziell bei Übergaben im-
mer wieder die Eintragung von Veräußerungs-
und Belastungsverboten zugunsten der Über-
geber. Da solche Verbote – mangels anderer
Vereinbarung – auf Lebenszeit des Übergebers
gelten, muss den Übernehmern klar sein,
dass sie unter Umständen noch Jahrzehnte
nach der Übergabe den Übergeber fragen
müssen, ob sie z.B. einen Kredit, der grundbü-
cherlich gesichert werden soll, aufnehmen
dürfen.

TIPP: Veräußerungs- und Belastungsverbote
der Eltern (Übergeber) zeitlich befristen.

Aus Haftungsgründen könnten aber gerade
bei Liegenschaften, die z.B. nicht für Siche-
rungszwecke benötigt werden (z.B. Privathaus
etc.), zugunsten der Ehegatten oder Kinder
Veräußerungs- und Belastungsverbote einge-
tragen werden. Im Haftungsfall könnten diese
Liegenschaften ohne Zustimmung der Be-
rechtigten nicht verwertet werden.

Marken, Domains etc.

Gewerbliche Schutzrechte, Domains und dgl.
sollten rechtzeitig auf den Erwerber auch for-
mell übertragen werden, damit sie nicht verlo-
ren gehen! 
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Konkurrenzverbote

Im Falle eines Unternehmenskaufes wird es
zweckmäßig sein zu vereinbaren, dass der
Verkäufer dem Erwerber nicht Konkurrenz
machen oder wenigstens der veräußerte Kun-
denstock von ihm nicht weiter „genutzt“ wer-
den darf.

TIPP: Solche Konkurrenzklauseln oder
Kundenschutzvereinbarungen sollten mit
Vertragsstrafen abgesichert werden. 

Vertragliche Haftungsausschlüsse 

Gerade Unternehmensverkäufer werden be-
strebt sein, die Haftung aus dem Titel des
Schadenersatzes oder auch der Gewährleis-
tung für Mängel des verkauften Unterneh-
mens vertraglich so weit wie möglich auszu-
schließen. Obwohl für echte Unternehmens-
gründer ohnedies in diesem Fall das Konsu-
mentenschutzgesetz zur Anwendung käme
und dort Haftungsausschlüsse nur sehr einge-
schränkt wirksam werden (Gewährleistung
kann gar nicht ausgeschlossen werden), ist
dennoch Vorsicht geboten.

Bewertung des veräußerten 
Anlagevermögens

Da das gesamte Betriebsvermögen in einem
Zug verkauft wird und der Erwerber die einzel-
nen Gegenstände mit dem jeweiligen Kauf-
preis in seiner Buchhaltung aufzunehmen hat,
ist die Bewertung sämtlicher Vermögens-
gegenstände nötig. Was nicht einem Wirt-
schaftsgut zugeordnet werden kann, stellt den
so genannten „Firmenwert“ dar. 

TIPP: Im Falle eines Unternehmensverkau-
fes ist es im Rahmen fremdüblicher Gestal-
tungsmöglichkeiten sinnvoll, (bewegliches)
Anlagevermögen so hoch wie möglich, den
Kundenstock dagegen nicht allzu hoch zu
bewerten. Dies deswegen, weil der Kunden-
stock nur auf 15 Jahre verteilt, der Grund
und Boden überhaupt nicht, das andere An-
lagevermögen hingegen unter Umständen
sehr rasch abgeschrieben werden kann.
Dies bringt keine Nachteile für den Verkäu-
fer mit sich, ist aber für den Käufer von er-
heblichem Vorteil.
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Bei der Verpachtung gibt der Inhaber sein
Unternehmen noch nicht ganz aus der Hand.
Er stellt es vielmehr jemand anderem (dem
Pächter) gegen Bezahlung eines Benutzungs-
entgeltes (= Pachtzins) zur Verfügung.

Der Vorteil für den Verpächter ist, dass er nach
wie vor Eigentümer des Unternehmens bleibt.
Daher kann auch der Pächter das Unterneh-
men nicht jemand anderem verkaufen.

Unterschied zur Miete: Bei der Miete werden
bloße Räumlichkeiten ohne ein Unternehmen
zur Verfügung gestellt. Die rechtliche Stellung
ist im Regelfall für den Mieter stärker als für
den Pächter (das nur für Miet-, nicht aber für
Pachtverträge anwendbare Mietrechtsgesetz
sieht strenge Kündigungsschutzbestimmun-
gen im Gegensatz zum Pachtvertrag vor).

Bei Bestandverträgen in Einkaufszentren und
dgl. tendiert die Rechtssprechung dazu, Pacht
anzunehmen, da – wie etwa auch bei Bahnhö-
fen – eine gewisse Infrastruktur bzw. der Kun-
denstock gleichsam vom Bestandgeber zur
Verfügung gestellt wird. In Grenzfällen ist auch
die Bezeichnung des Vertrages als „Miete“
bzw. „Pacht“ von Relevanz.

Beispiel: Herr Müller ist Eigentümer von
Räumen, die für Geschäftszwecke gewid-
met sind. Diese Räume sind immer leer ge-
standen. Herr Müller will diese Räume nun
jemand anderem gegen Bezahlung eines
Nutzungsentgeltes für Geschäftszwecke
zur Verfügung stellen � Miete (kein leben-
des Unternehmen).

Beispiel: Herr Hair betreibt einen Frisiersa-
lon. Um seine Kenntnisse zu vertiefen, will
Herr Hair für einige Monate nach Italien ge-
hen. Für diesen Zeitraum übergibt er den
Betrieb einem anderen Friseur gegen Be-
zahlung eines Nutzungsentgeltes � Pacht
(ein Unternehmen samt Kundenstock und
Inventar wird zur Verfügung gestellt).

Im Folgenden sollen anhand einer Checkliste
einige bei Pachtverträgen in der Praxis vor-
kommende wichtige Vertragspunkte – sowohl
aus Sicht des Verpächters als auch aus Sicht
des Pächters – dargestellt werden:
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Checkliste Pachtvertrag – 
aus Verpächter- und Pächtersicht

� Gewerberecht
Der Pächter muss selbst die für das Gewerbe
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen und
das Gewerbe anmelden.

� Betriebsanlagengenehmigung
Ist eine solche erforderlich, soll sich der Päch-
ter unbedingt die Unterlagen über die Geneh-
migung vom Verpächter geben lassen und die
Auflagenpunkte kontrollieren. Denn vom Zeit-
punkt der Gewerbeanmeldung durch den
Pächter ist dieser der Behörde gegenüber für
die Einhaltung aller gewerberechtlichen, ins-
besondere auch der betriebsanlagenrecht-
lichen, Vorschriften verantwortlich.

� Umbauten
Beabsichtigt der Pächter Umbauten, so sollte
er schon im Pachtvertrag eine diesbezügliche
Genehmigung durch den Verpächter einholen.

�Haftung
Seit der Handelsrechtsnovelle (Unterneh-
mensgesetzbuch), welche für Verträge gilt, die
ab 1.1.2007 abgeschlossen werden, muss mit
einer unbeschränkten Haftung des Pächters
für Schulden des Verpächters gerechnet wer-
den. Will der Pächter sicher gehen, dass er
nicht für Schulden des Verpächters haftet,
sollte er unbedingt eine Haftungsbegrenzung
ins Firmenbuch eintragen lassen.

� Pachtzins
Es sollte aus der Sicht des Verpächters eine
eindeutige Regelung gewählt werden („Pacht-
zins von X Euro zuzüglich gesetzlicher Um-
satzsteuer“) oder eine Umsatzpacht mit Buch-
einsichtsrecht des Verpächters. Ist der Ver-
pächter selbst Mieter des Objektes, wird oft
zugunsten des Verpächters vereinbart, dass
der jeweils an den Vermieter zu zahlende Miet-
zins zusätzlich zum Pachtzins vom Pächter zu
entrichten ist.

� Indexklausel
Indexklauseln sollen den Pachtzins wertsi-
chern. Meist werden Schwellenwerte unter
Anwendung des Verbraucherpreisindexes ge-
nommen (z.B. 5% oder 10%). Erst bei Über-
schreitung des Schwellenwertes wird die
nächste Erhöhung fällig. 

� Betriebskosten
Es soll genau definiert werden, welche Be-
triebskosten vom Pächter zu tragen sind.

� Inventarliste
Es empfiehlt sich, eine genaue Inventarliste
von allen übernommenen Gegenständen an-
zuführen.

� Pachtdauer
Die Pachtdauer kann frei vereinbart werden.
Bei unbefristeten Pachtverträgen sollte auch
eine Kündigungsfrist und die Form der Kündi-
gung (z.B. eingeschriebener Brief) vereinbart
werden. Wurde keine Kündigungsfrist verein-
bart, kann der Pachtvertrag bei unbefristeten
Verträgen mit einer sechsmonatigen Frist zum
Jahresende gekündigt werden.
Oft wird auch ein Kündigungsverzicht für einen
bestimmten Zeitraum vereinbart.

Vorzeitige Auflösung: Es können Gründe für
eine vorzeitige Auflösung vereinbart werden
(z.B. Konkurs des Pächters).

� Betriebspflicht
Die Vereinbarung einer Betriebspflicht ist ein
typisches Merkmal für einen Pachtvertrag.

Für den Pächter ist es günstig, Sonderrege-
lungen für Möglichkeiten des Schließens für
Betriebsurlaub etc. zu erreichen. Denn sonst
müsste er immer offen halten.

� Erhaltungspflicht
Wird keine Vereinbarung getroffen, trifft
grundsätzlich den Pächter die Erhaltungs-
pflicht für das gesamte Pachtobjekt.
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� Investitionen
Grundsätzlich braucht der Pächter die Zustim-
mung für Investitionen am Pachtobjekt. Es
sollte auch eine Regelung über den Ersatz die-
ser Investitionen bei Vertragsbeendigung ge-
troffen werden (z.B. kein Ersatz/Ersatz zum
Zeitwert oder Ähnliches).

�Weiterverpachtung des Unternehmens oder
Weitervermietung von Räumlichkeiten

Der Verpächter sollte sich im Klaren sein, ob
er eine Weiterverpachtung zulassen will, und
dies entsprechend regeln.

WICHTIG
für Übergeber: Besteht in den Augen des
Finanzamts die begründete Annahme, dass
der Betrieb mit der Verpachtung aufgege-
ben wird, so ist mit allen steuerlichen Kon-
sequenzen einer Betriebsaufgabe zu rech-
nen (Besteuerung stiller Reserven).

für Übernehmer: Eine fixe Pachthöhe hat
gegenüber einer umsatzabhängigen Pacht
den Vorteil, dass dem Verpächter kein Ein-
sichtsrecht in die Geschäftsunterlagen ge-
währt werden muss.
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Unangenehme Dinge werden gerne verdrängt.
Dazu gehört auch der Tod. Wer jedoch eine ge-
ordnete Unternehmensübernahme für den Fall
seines Ablebens vorbereiten will, sollte vor-
beugende Maßnahmen möglichst früh treffen.
Wer will schon mit dem Gedanken leben, dass
sein Lebenswerk – und ein erfolgreich aufge-
bauter Betrieb ist ein solches – nach dem eige-
nen Ableben ebenfalls aufhört zu existieren?

Die Gewissheit, dass die Nachfolge auch für
den Ablebensfall klar geregelt ist, bietet dage-
gen einigermaßen Gewähr für ein Fortbeste-
hen des Unternehmens nach den Zielvorstel-
lungen des Erblassers. Gerade bei mehreren
Erben und komplizierten Vermögensverhält-
nissen empfiehlt es sich daher, letztwillige An-
ordnungen rechtzeitig zu treffen.

Der Unternehmer sollte sich Klarheit darüber
verschaffen, wer der geeignetste Unterneh-
mensnachfolger ist. Möglicherweise sind da-
für auch mehrere Personen vorgesehen. Es
sollte weiters eine Aufstellung über die vor-
handenen Vermögenswerte gemacht werden
(Grundstücke, Sparbücher, Wertpapiere, Ei-
gentumswohnungen, ...). 

Die letztwillige Anordnung sollte sprachlich
möglichst klar und eindeutig verfasst werden.
So können nachfolgende Streitigkeiten zwi-
schen den Nachfolgern weitgehend vermieden
werden. Empfehlenswert ist es auf jeden Fall,
letztwillige Verfügungen unter Zuhilfenahme
von Experten (eines Notars, Rechtsanwaltes
und Steuerberaters) zu verfassen. Zu beachten
ist, dass Kindern und Ehegatten ein Pflichtteils-
recht in der Höhe der Hälfte des gesetzlichen
Erbanspruches unter Hinzurechnung schon zu
Lebzeiten erfolgter Schenkungen zusteht. 

Minderjährige können auf diesen Pflichtteils-
anspruch auch nicht verzichten. Sind keine
Nachkommen vorhanden, steht den Eltern des
Verstorbenen ein Pflichtteilsrecht in der Höhe
von einem Drittel ihres gesetzlichen Erban-
spruches zu. 

Gerade bei Übergaben sollte daher danach ge-
trachtet werden, eine Einigung zwischen
Übergebern, Übernehmern und pflichtteilsbe-
rechtigten Personen zu erzielen. Ein derarti-
ger Pflichtteilsverzichtsvertrag kann nur nota-
riell oder gerichtlich wirksam abgeschlossen
werden.

48 14. Familie/Erbrecht

14 | FAMILIE/
ERBRECHT



Die gesetzliche Erbfolge

Die gesetzliche Erbfolge kommt nur dann zur
Anwendung, wenn kein gültiges Testament
oder kein notarieller Erbvertrag errichtet
wurde. Nach der gesetzlichen Erbfolge kom-
men die Rechte und Pflichten des Verstorbenen
den nächsten Angehörigen zu. Die Verwandten
werden in einzelne Gruppen eingeteilt, die so
genannten „Parentelen“. Die Parentelen erge-
ben sich aus dem Grad der Verwandtschaft. 

Das Testament

Ein Testament darf mit der Hand geschrieben
sein. Es muss mindestens einen Erben enthal-
ten und muss am Ende unterschrieben sein.
Wenn nachträgliche Änderungen gemacht
werden, so muss dies so deutlich erfolgen,
dass keine Missverständnisse entstehen kön-
nen, was der Verfasser gemeint hat. Auch
diese Änderungen müssen am Ende unter-
schrieben werden. Das aktuelle Datum sollte
enthalten sein.

Wenn bereits ein oder mehrere Testamente ver-
fasst sind, so sollten jeweils die anderen Testa-
mente in dem zuletzt verfassten Testament für
ungültig erklärt oder vernichtet werden. Bei 
einem eigenhändig geschriebenen und unter-
schriebenen Testament sind keine Zeugen, kein
Notar und kein Gericht notwendig.
Dem Verfasser des Testamentes bleibt es
überlassen, welchem Erben er welche Vermö-
gensteile zuwendet. Es kann ein Erbe oder es
können mehrere Erben eingesetzt werden.

WICHTIG: Um die letztwillige Verfügung ein-
wandfrei festzuhalten, ist es unbedingt rat-
sam, einen Experten (vor allem Notar) zu
kontaktieren und mit diesem die Inhalte
festzulegen. Nur dadurch können Sie sicher
gehen, dass Sie mit Ihrem Testament errei-
chen, was Sie sich vorgestellt haben. 

Pflichtteilsansprüche 
gesetzlicher Erben

Eine Schranke hat der Gesetzgeber allerdings
vorgesehen. Es gibt den sog. Pflichtteilsan-
spruch der nächsten Angehörigen. Ein gesetz-
licher Erbe (z.B. Ehegatte oder Kinder) hat,
wenn er im Testament ungenügend berück-
sichtigt oder übergangen wurde, den sog.
Pflichtteilsanspruch.

Einem pflichtteilsberechtigten Erben gebührt
die Hälfte des gesetzlichen Erbteiles des Ver-
mögens. Der Pflichtteilsanspruch ist immer
ein Anspruch in Geld, nie ein Anspruch auf be-
stimmte Sachen. Z.B. steht der Ehegattin ne-
ben den Kindern des Verstorbenen als Pflicht-
teil 1/6 zu, das ist die Hälfte des gesetzlichen
Anspruches. 

Der Ehegatte kann auch durch einen Erbver-
trag abgesichert werden. Für den Erbvertrag,
der nur zwischen Ehegatten möglich ist, ist es
notwendig, einen Notar zu beauftragen. Der
Erbvertrag soll dem überlebenden Ehegatten
die Weiterführung des Unternehmens ermög-
lichen.

Auch für den Erbvertrag hat der Gesetzgeber
eine Schranke gesetzt. Über ein Viertel des zu
vererbenden Vermögens darf der Erbvertrag
keine Regelungen enthalten. Dieses Viertel
muss von Schulden und Pflichtteilsansprü-
chen frei bleiben und wird entweder nach den
gesetzlichen Erbregeln verteilt oder es muss
zusätzlich ein Testament über dieses Viertel
verfasst werden.

Tipps für Übergeber

Aufgrund der oben beschriebenen Pflichtteils-
problematik sollte schon vor der Übergabe
eine Regelung gefunden werden, die Streitig-
keiten über den Pflichtteil im Todesfall des
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Übergebers möglichst vermeidet. Idealerweise
kann ein sog. „Pflichtteilsverzichtsvertrag“ das
Problem lösen. Ein derartiger Vertrag ist nur
dann wirksam, wenn er beim Notar oder Ge-
richt abgeschlossen wurde. Pflichtteilsver-
zichtsvereinbarungen können freilich von Min-
derjährigen oder geschäftsunfähigen Perso-
nen nicht wirksam abgeschlossen werden. 

Die Pflichtteilsproblematik kann aber auch
durch die Gründung von Gesellschaften, vor
allem Personengesellschaften (OG, KG), ent-
schärft werden. In solchen Fällen ist aber eine
umfassende Beratung durch Fachleute – auch
in der Wirtschaftskammer – zweckmäßig.

Erbschaft eines Unternehmens

Sind bei der Erbschaft eines Unternehmens
mehrere Erben vorhanden, so muss geklärt
werden, wer das Unternehmen weiterbetrei-
ben soll. Die anderen Erben haben Anspruch
auf ihre Erbschaftsteile. Durch rechtzeitige
Vorsorge zu Lebzeiten (z.B. durch Schenkung
unter Lebenden, Testament) können diese
nachträglich auftretenden Probleme reduziert
werden. 

Die Erben übernehmen nicht nur die Vermö-
genswerte, sondern auch die Schulden des Erb-
lassers. Ist wahrscheinlich, dass der Erblas-
ser überschuldet war, empfiehlt sich eine „be-
dingte Erbserklärung“ vor dem Notar. Damit
kann grundsätzlich das Haftungsrisiko ausge-
schaltet werden. Wird der Firmenname fort-
geführt, muss allerdings auf jeden Fall auch
der Haftungsausschluss unverzüglich im Fir-
menbuch eingetragen werden.
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Das Verlassenschaftsverfahren

Das am Wohnsitz des Verstorbenen zuständige
Bezirksgericht leitet aufgrund der Sterbeur-
kunde das Verlassenschaftsverfahren ein. Es
beauftragt einen Notar („Gerichtskommissär“)
und dieser nimmt zuerst die Todfallsaufnahme
vor. Er erhebt die Personalien des Verstorbe-
nen und der Angehörigen, Testamente, Erb-
verträge, Vermächtnisse sowie einen ungefäh-
ren Wert des Nachlassvermögens und der
Nachlassverbindlichkeiten. Der Notar ver-
ständigt Behörden und Ämter (Finanzamt, Ge-
werbebehörde, ...).

Weisen potenzielle Erben ihr Erbrecht ausrei-
chend nach, haben sie mangels anderer Ver-
einbarung gemeinsam das Recht, das Verlas-
senschaftsvermögen zu benützen, zu verwal-
ten oder die Verlassenschaft zu vertreten, so-
lange das Gericht nichts anderes anordnet.
Veräußerungen von Gegenständen bedürfen
allerdings der gerichtlichen Genehmigung,
wenn sie nicht zum ordentlichen Wirtschafts-
betrieb (z.B. Warenverkäufe im Handelsbe-
trieb) gehören. Mit der Einantwortung wird der
Erbe Rechtsnachfolger des Erblassers. Ab der
Einantwortung haftet der Erbe persönlich den
Verlassenschaftsgläubigern, Pflichtteilsbe-
rechtigten und eventuellen Vermächtnisneh-
mern, bei Abgabe einer bedingten Erberklä-
rung allerdings nur beschränkt bis zur Höhe
des aktiven Nachlassvermögens.

Wird allerdings ein Unternehmen fortgeführt,
sollte auf jeden Fall auch ein Haftungsaus-
schluss im Firmenbuch eingetragen werden.
Damit ist die Haftung zumindest auf jene Ver-
bindlichkeiten beschränkt, die der oder die Er-
ben zum Zeitpunkt des Erbantrittes kannten
oder (aufgrund ihrer Bucheinsicht) kennen
mussten.

Tod eines Unternehmers 
und Gewerberecht

Die Gewerbeberechtigung kann zwar nicht von
Todes wegen übertragen werden, mit dem Able-
ben eines Gewerbeinhabers entsteht aber ein
Fortbetriebsrecht der Verlassenschaft. Der Ver-
treter der Verlassenschaft hat den Fortbetrieb
des Betriebes der Bezirksverwaltungsbehörde
anzuzeigen. Er gilt auch als gewerberechtlicher
Geschäftsführer, soweit mit der Gewerbeaus-
übung keine Gefahren für das Leben oder die
Gesundheit von Menschen verbunden sind.
Wäre dies jedoch der Fall, müsste ein geeigne-
ter gewerberechtlicher Geschäftsführer, der
alle Voraussetzungen für die Gewerbeausü-
bung – insbesondere also den Befähigungs-
nachweis – besitzt, bestellt werden.

Mit dem Ende des Fortbetriebsrechtes der Ver-
lassenschaft beginnt dasjenige der Angehöri-
gen, nämlich des Ehegatten und/oder der Kin-
der. Voraussetzung dafür ist, dass diese das
Unternehmen von Todes wegen auch erhalten
haben. Bei Kindern ist das Fortbetriebsrecht je-
doch nur bis zur Vollendung ihres 24. Lebens-
jahres möglich. Danach muss eine eigene Ge-
werbeberechtigung erlangt werden. Die Fort-
führungsberechtigten müssen ebenfalls alle
persönlichen Voraussetzungen für die Aus-
übung des Gewerbes erfüllen oder einen gewer-
berechtlichen Geschäftsführer bestellen, der
mindestens die Hälfte der wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit voll sozialversichert im Betrieb
beschäftigt wird. Wenn mit der Ausübung des
Gewerbes jedoch keine Gefahr für Leib und Le-
ben verbunden ist, kann die Behörde die Bestel-
lung dieses Geschäftsführers nachsehen.
Will ein Angehöriger den Betrieb des Verstor-
benen nicht fortführen, hat er binnen eines
Monates nach Entstehen seines Fortbetriebs-
rechtes der Behörde dies mitzuteilen. Erfolgt
diese Mitteilung nicht, entsteht das Fortbe-
triebsrecht mit der Wirkung, dass die Fortbe-
triebsberechtigten auch gewerblich sozialver-
sichert sind (Kosten beachten!). 
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Tod eines Gesellschafters

Durch den Tod eines Gesellschafters ist eine
Gesellschaft natürlich nicht automatisch be-
endet. Handelt es sich um eine GmbH, so wer-
den die Anteile vererbt. Der Bestand und auch
die Gewerbeberechtigung der GmbH bleiben
vom Tod des oder der Gesellschafter unbe-
rührt. War der Verstorbene auch Geschäfts-
führer, ist sowohl im Gewerberecht (binnen
sechs Monaten) als auch beim handelsrecht-
lichen Geschäftsführer ein neuer zu bestellen.
Der gewerberechtliche Geschäftsführer muss
bei reglementierten Gewerben entweder auch
handelsrechtlicher Geschäftsführer oder zu-
mindest halbtagsbeschäftigt sein.

Stirbt der persönlich haftende Gesellschafter
einer OG oder KG, darf ebenfalls das Gewerbe
weiter ausgeübt werden. War der Verstorbene
auch gewerberechtlicher Geschäftsführer, so
ist binnen sechs Monaten ein neuer zu bestel-
len. Ob durch den Tod eines Gesellschafters
die Gesellschaft zivilrechtlich aufgelöst wer-
den muss oder weiter fortbestehen kann,
hängt in erster Linie von den Vereinbarungen
im Gesellschaftsvertrag ab. Selbstverständ-
lich könnte auch nach dem Tod eines Gesell-
schafters einvernehmlich eine andere Rege-
lung gefunden werden. Bleibt bei den Perso-
nengesellschaften lediglich ein Gesellschafter
über, so darf dieser das Gewerbe ebenfalls
noch sechs Monate lang ausüben, dann muss
er selbst für eine Gewerbeberechtigung sor-
gen, wenn er das Unternehmen weiter betreibt.

Wer die Anteile des Verstorbenen übernimmt,
hängt in erster Linie von den gesellschaftsver-
traglichen Bestimmungen und – sollte dort
keine klare Regelung gefunden werden – na-
türlich auch von den letztwilligen Verfügungen
des Verstorbenen ab. Mangels solcher Rege-
lungen gibt es für jede Gesellschaftsform auch
im Gesetz vorgesehene Rechtsfolgen, die aber
häufig nicht dem Willen des Verstorbenen ent-
sprechen.

Tod und Mietrecht

War der Unternehmer Mieter eines Geschäfts-
lokales, so beendet der Tod nicht automatisch
den Mietvertrag. Zunächst tritt die Verlassen-
schaft in den Vertrag ein, dann der Erbe. Soll
der Mietvertrag aufgelöst werden, muss er –
mangels Einigung mit dem Vermieter –
schriftlich gekündigt werden.

War der Verstorbene Vermieter, so tritt dessen
Erbe ebenfalls in den Mietvertrag ein. Da bei
Geschäftsraummietverträgen regelmäßig Kün-
digungsschutz besteht, kann der Vermieter
den Vertrag nicht kündigen, wenn der Betrieb
im Mietobjekt weitergeführt wird. Ist der Über-
nehmer des Unternehmens gleichzeitig ge-
setzlicher Erbe des verstorbenen Mieters bzw.
Unternehmers, kann im Vollanwendungsbe-
reich des Mietrechtsgesetzes (Gebäude vor
30.6.1953 baubewilligt) die Miete jedes Jahr
nur um 1/15 erhöht werden. Bei später errich-
teten und dem MRG zumindest teilweise
unterliegenden Gebäuden (Kündigungsschutz!)
kann die Miete nicht erhöht werden. In allen
anderen Fällen kann die Miete – sollte sie zu
diesem Zeitpunkt unangemessen niedrig sein
– vom Vermieter auf ein angemessenes Maß
erhöht werden. Eine Kündigungsmöglichkeit
des Vermieters zur Fortführung des Unterneh-
mens besteht nicht. 

Handelt es sich um einen Pachtvertrag,
kommt es entscheidend auf die Vereinbarun-
gen im Pachtvertrag an. Kündigungsschutz
besteht bei Pachtverträgen (in Bestandnahme
eines lebenden Unternehmens) nicht.
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Mediation im Nachfolgeprozess

Bei der Übergabe eines Unternehmens an ei-
nen Nachfolger spielen nicht nur harte Fakten
eine Rolle. 

Jeder, der bereits selbst ein Unternehmen ab-
gegeben oder ein Unternehmen übernommen
hat weiß, dass meist persönliche Befindlich-
keiten und Ängste – also psychologische Fak-
toren – für Abweichungen vom Übergabeplan
verantwortlich sind. 
Erbstreitigkeiten in der Familie, unterschiedli-
che Auffassungen bei gemeinsamer Unterneh-
mensfortführung durch die Kinder, Ausein-
andersetzungen aufgrund unzureichender
Kompetenzabgrenzungen zwischen Überge-
ber und Übernehmer oder auch leistungs-
hemmende Ängste der Belegschaft nach der
Unternehmensübergabe tragen zu effizienz-
mindernden Konflikten bei. Hinzu kommt die
Suche nach einem für beide Seiten akzepta-
blen Kaufpreis, die sich fast immer als schwie-
rig erweist. 

Bei der Lösung solcher Konflikte kann Media-
tion hilfreich sein. Mediation ist ein Verfahren
zur freiwilligen, außergerichtlichen Streitbei-
legung, bei dem die Parteien mit Hilfe der Mo-
deration eines neutralen Dritten, des Media-
tors, eine eigenverantwortliche Problemlö-
sung erarbeiten. Der Vorteil der Mediations-
verfahren gegenüber gerichtlichen Ausein-
andersetzungen oder dem Weiterschwelen
von Konflikten ist, dass nach wirtschaftlichen
Lösungen, bei denen beide Seiten gewinnen
können (Win-win-Situation), gesucht wird. 

Gesichtsverluste können vermieden werden,
wodurch die Zusammenarbeit mit den Unter-
nehmenspartnern, Übergebern, Nachfolgern
und Mitarbeiter weniger belastet fortgesetzt
werden kann. Bei der Mediation steht nicht die
Vergangenheitsbewältigung, sondern stehen in
die Zukunft gerichtete Lösungen im Vorder-
grund. Der Mediator hat dabei, anders als ein
(Schieds-)Richter, keine Entscheidungs- oder
Zwangsgewalt, sondern soll ausschließlich hel-
fen, Konflikte zum beidseitigen Vorteil zu lösen.
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TIPP: Wer soll das Unternehmen erben?
Wer eine geordnete Unternehmensübernahme für den Fall seines Ablebens vorberei-
ten will, sollte vorbeugende Maßnahmen treffen. Klare Regelungen für den Ablebens-
fall gewährleisten ein Fortbestehen des Unternehmens nach den Vorstellungen des 
Erblassers. Gerade bei mehreren Erben und komplizierten Vermögensverhältnissen
empfiehlt es sich, letzte Anordnungen rechtzeitig zu treffen. Ziehen Sie frühzeitig 
Experten zu Rate, damit keine Missverständnisse entstehen.
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15.1 CHECKLISTE ZUR VORBEREITUNG FÜR DEN ÜBERGEBER

Versuchen Sie für sich selbst herauszufinden, welche der nachfolgenden Punkte für Sie in Frage kom-
men, welche Sie davon bereits geklärt haben, bei welchen hingegen noch Entscheidungen anstehen.

bereits 
Fragen zur Betriebsübernahme geklärt

A.) Persönliche Zielsetzungen des Übergebers

�Haben Sie den Zeitpunkt der geplanten Übergabe bereits fixiert?
�Haben Sie bei geplanter Pensionierung bereits mit der 

Pensionsversicherungsanstalt gesprochen?
� Ist der komplette Rückzug oder eine stufenweise Übergabe geplant?
�Haben Sie sich bereits Tätigkeitsfelder/Hobbys für die Zeit nach der 

Übergabe überlegt?
� Soll der Betrieb erhalten und langfristig gesichert werden?
�Haben Sie Ihre Altersversorgung geklärt?

B.) Nachfolger suchen

Gibt es einen Nachfolger innerhalb der Familie?
�Wurden bereits Gespräche geführt?
�Haben Sie den Nachfolger schon in Betrieb und Entscheidungen integriert?
�Haben Sie bereits Überlegungen hinsichtlich der Entschädigung 

anderer Familienmitglieder angestellt? 
�Haben Sie Ihren Rückzug/Austritt terminlich schon fixiert?
�Haben Sie eventuelle rechtliche Voraussetzungen geprüft 

(z.B. Gewerbeschein des Nachfolgers)?
�Haben Sie die eben angeführten Punkte bereits mit einem externen Berater 

besprochen?

Kommen Mitarbeiter als Nachfolger in Frage?
�Wurden bereits Gespräche geführt?
�Wurden die Mitarbeiter eingebunden/beteiligt?
�Haben Sie eventuelle rechtliche Voraussetzungen geprüft 

(z.B. Gewerbeschein des Nachfolgers)?
�Haben Sie die eben angeführten Punkte bereits mit einem externen 

Berater besprochen?

Muss ein betriebsfremder Nachfolger gesucht werden?
�Haben Sie die Nachfolgebörse der Kammer bereits in Anspruch genommen?
�Haben Sie bereits Inserate geschalten?
�Haben Sie schon auf Unternehmensübergabe/Verkäufe spezialisierte 

Unternehmens- bzw. Personalberater kontaktiert?
�Haben Sie den Verkauf Ihres Unternehmens an Kunden, Lieferanten oder 

Mitbewerber schon in Erwägung gezogen?
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C.) Übergabe 

Mögliche Übergabeformen
�Wollen Sie Ihr Unternehmen verkaufen?
�Wollen Sie den gesamten Kaufpreis auf einmal erhalten?
�Kommt für Sie eine Raten- oder Rentenvereinbarung in Frage?
�Könnte für Sie auch eine Verpachtung des Betriebes in Frage kommen?
�Wollen Sie mit der Übergabe eine Versorgungs-, Zeit- oder Leibrente erhalten?
�Beabsichtigen Sie, Ihr Unternehmen zu verschenken?
�Kommt eine Beteiligung/Gesellschaftsgründung in Frage?
�Haben Sie die optimale Rechtsform dafür bereits festgelegt?
�Wurde über eine Betriebsaufspaltung bereits nachgedacht?

Bei Verkauf
� Ist bereits ein Verkaufskonzept erstellt worden?
�Wurde der Firmenwert (ev. durch einen Unternehmens- oder Steuerberater) 

schon ermittelt?
�Wurden die finanzielle Situation, die Marktchancen oder die Kundenbeziehungen 

bereits bewertet?
� Liegt eine Betriebsanlagengenehmigung vor?
� Sind die Verkaufsverhandlungen bereits angelaufen?

Übergabe
�Wurde Ihr Nachfolger bei Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern bereits eingeführt?
�Wurden alle Mitarbeiter frühzeitig informiert?
�Haben Sie mit dem Nachfolger den Übergabetermin zeitlich schon fixiert?
�Wurden die Preis- und Zahlungsmodalitäten bereits fixiert?
�Haben Sie schon über die Sicherung des Kaufpreises nachgedacht 

(ev. durch Bankgarantie oder Hinterlegung bei einem Treuhänder)?
�Wurde bereits eine Aufstellung der Kosten der Übernahme gemacht?

- Kosten für Beratung?
- Gebühren?
- Erbschaftszahlungen?

Haben Sie sich bereits mit der Erstellung, Prüfung, Änderung bzw. Kündigung
Ihrer Verträge auseinandergesetzt?
� Arbeitsverträge/Lehrverträge (inkl. Berücksichtigung von 

Abfertigungsansprüchen)?
� Verträge mit Kunden?
�Kreditverträge?
� Liefer- bzw. Bezugsverträge?
� Versicherungsverträge?
�Mietverträge?
� Verfügen Sie bereits über einen Kauf-, Schenkungs- bzw. Rentenvertrag?
�Wurde im Falle einer Mitbeteiligung schon ein Gesellschaftsvertrag erstellt?
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Wurde die Anmeldung/Abmeldung 
� des Gewerbescheines,
� der gewerblichen Sozialversicherung,
� beim Finanzamt,
� bei der Gebietskrankenkasse (für die Dienstnehmer),
� der Kraftfahrzeuge,
� der Adressdaten (z.B. Telefonbuch) bereits veranlasst?

Allgemeine Rechtsfragen
�Haben Sie Ihre Pensionsantrittsmöglichkeiten mit der 

Pensionsversicherung abgeklärt?
�Haben Sie die Einflüsse einer Mitbeteiligung auf Ihre Pension abgeklärt?
�Haben Sie mit Ihrem Steuerberater bereits die steuerlichen Auswirkungen 

besprochen?
� Ist die Haftung für übernommene Verbindlichkeiten geregelt?
� Sind Gewährleistungs- und Garantieansprüche geregelt?
�Haben Sie die Pflichtteilsabfindungen für die Erben geregelt?
�Werden die Mietverträge übernommen (Vorsicht: Mietzinserhöhungen sind möglich)?
� Ist im Falle einer Gesellschaftsgründung die optimale Rechtsform bereits festgelegt?
� Erfüllt der Übernehmer die gewerberechtlichen Voraussetzungen, oder gibt es 

einen anderen gewerberechtlichen Geschäftsführer?
�Welche Abfertigungsansprüche bestehen?
�Befinden sich noch Mitarbeiter in Karenz oder Präsenzdienst, die dem Nachfolger 

nicht genannt wurden?
�Besteht eine Gefahr von Umweltlasten bzw. wer trägt die Haftung dafür?

NOTIZEN:
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15.2 CHECKLISTE ZUR VORBEREITUNG FÜR DEN ÜBERNEHMER

bereits 
Fragen zur Betriebsübernahme geklärt

A.) Persönliche Zielsetzungen des Übergebers

1. Eigene Situation abklären
� Gewerberecht (Befähigungsnachweis) 
� Information über Neugründungs-Förderungsgesetz (NEUFÖG) bei 

Wirtschaftskammer 
� Finanzierung der Übernahme und der erforderlichen Investitionen 
�Wahl der optimalen Rechtsform

2.  Informationen über den zu übernehmenden Betrieb einholen
� Grund der Übergabe (Pensionierung, schlechter Geschäftsgang etc.) 
� Konkurrenzsituation/Branchensituation 
� betriebswirtschaftliche Situation, vor allem Entwicklung im Laufe der letzten 

Jahre (Jahresabschlüsse, innerbetriebliche Kalkulationsunterlagen, 
Verkaufsstatistiken, Alter des Anlagevermögens (Welche Investitionen sind 
notwendig?), Lebenszyklus der Produkte, „Alter" des Kundenstocks) 
� finanzielle Situation (Bankschulden, Lieferantenverbindlichkeiten, 

Steuerrückstände, offene Sozialversicherungsbeiträge) 
� Grundbuchauszug (Hypotheken) 
�Mitarbeiterstand (AVRAG!, Altersstruktur der Belegschaft, 

Betriebsvereinbarungen etc.) 
� Ruf/Image 
�Dauerschuldverhältnisse (Leasingverträge, Softwareverträge etc.) überprüfen, 

ob eine Übernahme möglich und gewollt ist. 
� vorhandene Lieferverträge und Bezugsverträge 
� vorhandene Miet- und Pachtverträge (zukünftige Höhe der Miete?) 
� Flächenwidmung am Betriebsstandort (zukünftige Entwicklungsmöglichkeit 

am Standort?) 
� aufrechte Betriebsanlagengenehmigung (zukünftige Entwicklungsmöglichkeit 

am Standort?) 
�Unternehmensbewertung durchführen lassen (Unternehmensberater, 

Steuerberater)

3. Details der Übernahme mit Übergeber verhandeln
� Form der Übernahme (Kauf, Pacht, Schenkung etc.) 
� Preis und Zahlungsmodalitäten (Auswirkungen von Rentenvereinbarungen 

beachten) 
� Termine und Fälligkeiten
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4. Kosten der Übernahme klären
� Beratungskosten 
� Gebühren 
� anfallende Steuerbelastung (sowohl beim Übernehmer als auch beim Übergeber) 
� erforderliche Neuinvestitionen 
� innerhalb der Familie: Erbschaftszahlungen an Geschwister  (= weichende Erben)

5. Schriftliche Finanzierungszusage für Übernahme und Investitionen einholen

6. Übernahmevertrag mit Übergeber abschließen
� keine bestimmte Form vorgeschrieben, Schriftform unbedingt empfehlenswert;

Ausnahme: Rechnung für Umsatzsteuer erforderlich

7. Eigene Unternehmensgründung einleiten
� Firmenbucheintragungen 
� Gewerbeanmeldung 
�Meldung bei gewerblicher Sozialversicherung und 
� Finanzamt durchführen

8. Ummeldungen vornehmen, wie z.B.
� Lehrverträge: Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer 
�Dienstnehmer: Gebietskrankenkasse 
� Kraftfahrzeuge: Versicherungsunternehmen 
� Versicherungsverträge 
� Telefonbucheintragungen 
�Domain-Namen

NOTIZEN:



15.3 HANDLUNGSANLEITUNG ZUR
BETRIEBSNACHFOLGE/BETRIEBSAUFGABE

Betriebsübergabe

1. Zurücklegung aller Gewerbeberechtigungen bei der Bezirksverwaltungsbehörde (BH, Magistrat) so-
wie sonstiger Berechtigungen (z.B. Trafik bei Monopolverwaltung kündigen) mit Stichtag der Veräußerung.
Gleichzeitig Anmeldung der erforderlichen Berechtigungen durch Übernehmer/Käufer.

2. Antrag auf (vorzeitige) Alterspension spätestens am Monatsersten des Pensionsstichtages (eventuell
auch Antrag auf Arbeitslosengeld aufgrund früherer unselbstständiger Tätigkeit, wenn keine Erwerbs-
tätigkeit ausgeübt wird und noch keine Pension möglich).

3. Meldung der Veräußerung beim Finanzamt des Firmensitzes binnen Monatsfrist.

4. Meldung beim Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern binnen drei Monaten ab Veräußerung
(Schenkungssteuer, Grunderwerbsteuer).

5. Ausstellung einer Rechnung an Übergeber/Käufer laut Inventur mit Umsatzsteuer (auch bei Übergabe)

6. Bau- und Betriebsanlagengenehmigungen und dgl. bleiben von der Veräußerung unberührt, also aufrecht
(häufig jedoch überprüft die Bezirksverwaltungsbehörde das Vorliegen der entsprechenden Genehmi-
gungen im Falle der Veräußerung).

7. Übertragung der Rechte und Pflichten aus den bestehenden Verträgen entweder mit Zustimmung des
Dritten oder mangels Widerrufs aufgrund einer Mitteilung an den Dritten nach § 38 UGB. Im Falle eines
Widerrufs, auf dessen Möglichkeit in der Mitteilung an den Dritten hinzuweisen ist, bleibt der Veräußerer
uneingeschränkt dem Dritten gegenüber haftbar.

8. Dienstverträge gehen mit allen Rechten und Pflichten auf den Erwerber über, eine Haftungsbegren-
zung des Veräußerers für Ansprüche aus dem Dienstverhältnis kann nach § 6 Abs 2 AVRAG im Falle der
Übertragung entsprechender Sicherheiten (Wertpapiere) erreicht werden. Ummeldung der Mitarbeiter bei
GKK. Lehrlinge: Verständigung auch der Lehrlingsstelle in der WKO und Berufsschule.

9. Geschäftsraummietverträge gehen auf Nachfolger über oder können wenigstens nicht gekündigt wer-
den, es sei denn, ein Mietvertrag wurde erst nach dem 31.12.2001 in einem Gebäude mit nicht mehr als zwei
selbstständig vermietbaren Objekten abgeschlossen. � Bei Altbauten ist eine Mietzinserhöhung mög-
lich, wenn der bisherige Mietzins unangemessen niedrig ist. Bei potenziellen gesetzlichen Erben kann
die Mietzinserhöhung jedoch nur schrittweise erfolgen (1/15-Regelung). 

10. Versicherungsverträge das Unternehmen betreffend können binnen Monatsfrist ab Unternehmensver-
äußerung bei Liegenschaftsversicherungen ab Grundbuchseintragung gekündigt werden. Vorsicht:
Rückverrechnung der Dauerrabatte beim Veräußerer! Wird nicht gekündigt, gehen die Versicherungen
auf den Erwerber über.

11. Eintragung einer Haftungsbegrenzung im Firmenbuch nach § 38 UGB durch Erwerber immer möglich,
sodass dieser nur für Schulden, die er kannte oder kennen musste, bis zur Höhe des übernommenen
Unternehmenswertes haftet, ansonsten unbeschränkte Haftung des Erwerbers für Verbindlichkeiten
des Veräußerers! Rückstandsausweise von GKK oder Finanzamt anfordern. Haftung bleibt dann auf
diese Beträge beschränkt.
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12. Besteuerung der stillen Reserven (Differenz-Buchwert/Verkaufserlös bzw. Schätzwert als Gewinn)
beim Verkauf oder einer endgültigen Verpachtung des Unternehmens, soweit keine Steuerbegünsti-
gung vorliegt (z.B. für stille Reserven des Gebäudes, wenn dort Wohnsitz des Unternehmers und dieser
60 Jahre oder erwerbsunfähig ist)!

13. Wichtige Vertragsinhalte z.B. Pflichtteilsverzicht „weichender Erben“ beim Notar, Veräußerungs- und
Belastungsverbote im Grundbuch, Haftungsfragen (im Innenverhältnis), Gegenleistungen, Vertragssi-
cherheiten etc. rechtzeitig klären.

Betriebsaufgabe

1. Prüfung, ob Ausverkauf wegen Geschäftsschließung sinnvoll (Verkaufsargument), wenn ja, Bewilli-
gung bei Bezirksverwaltungsbehörde einholen. Berechtigung endet mit Ausverkauf.

2. Meldung der Auflassung einer Betriebsanlage nach § 83 GewO bei der Genehmigungsbehörde (Be-
zirksverwaltungsbehörde), auch wenn kein Liegenschaftseigentum vorliegt.

3. Verkauf des Warenlagers und der Geschäftseinrichtung oder Übernahme in das Privatvermögen (sog.
Entnahme). Vorsicht: Sukzessiver Verkauf entnommener Wirtschaftsgüter kann zur Nachversteuerung und
gegebenenfalls Pensionsproblemen führen. Die „Entsorgung“ von Wirtschaftsgütern sollte dokumen-
tiert sein (z.B. Bestätigung der Caritas oder des Altstoffsammelzentrums).

4. Besteuerung der stillen Reserven (Differenz-Buchwert/Schätzwert bzw. Verkaufspreis) als Gewinn so-
weit keine Steuerbegünstigung vorliegt (z.B. für stille Reserven des Gebäudes, wenn dort Wohnsitz des
Unternehmers und dieser 60 Jahre oder erwerbsunfähig ist).

5. Versicherung bei SVA der gewerblichen Wirtschaft endet mit Ende des Kalendermonats der Zurücklegung
bzw. einer Ruhendmeldung aller Berechtigungen, es sei denn, Pension kann bezogen werden.

6. Rechtzeitige Kündigung bzw. Auflösung aller Verträge, insbesondere auch der Dienstverträge (Fristen
beachten!).

7. Eventuell Anspruch auf Abfindung bei Handelsvertretern und Alleinvertriebshändlern für Überlassung
des Kundenstocks an den Geschäftsherrn gem. § 24 Handelsvertretergesetz (maximal eine Jahresprovi-
sion vom Durchschnittsverdienst der letzten (maximal) fünf Jahre, soweit Kundenstock aufgebaut bzw.
wesentlich intensiviert wurde), insbesondere wenn Betrieb aufgrund einer Pensionierung aufgegeben
werden musste oder der Geschäftsherr das Vertragsverhältnis gekündigt hat, ohne dass dem Vertreter bzw.
Alleinvertriebsberechtigten daran ein Verschulden zur Last fällt.

8. Sonstiges
� Abmeldung von Mitarbeitern bei der Gebietskrankenkasse
�Mitteilung der Betriebsaufgabe an Finanzamt
� Zurücklegung/Ruhendmeldung aller Gewerbeberechtigungen und sonstiger Berechtigungen 

(z.B. Kündigung einer Trafik bei Monopolverwaltung)
� Abmeldung KFZ etc.
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15.4 NÜTZLICHE KONTAKTE

62 15.4 Nützliche Kontakte

Kontaktstelle Aktivität

WIRTSCHAFTSKAMMER � Gründer-Service � Erstanlaufstelle
� Beratung (Neugründungsförderung-

Beratung und Bestätigung)

� Weitere Service-Abteilungen � Steuer-, Wirtschafts-, Sozial- und 
Arbeitsrecht, allg. Rechtsfragen, 
Förderungen

� Fachgruppen/Innungen � Brancheninformationen

� Bezirksstellen/Regionalstellen � Ihr regionaler Ansprechpartner

� WIFI � Aus- und Weiterbildungskurse

GEWERBEBEHÖRDE � Bezirkshauptmannschaft/ � Gewerbeanmeldung
Magistrat/Magistratisches � Betriebsanlagengenehmigung
Bezirksamt � Ansuchen um individuelle Befähigung

� Bestellung gewerberechtlicher
Geschäftsführer

� Anzeige weiterer Betriebsstätte
� Standortverlegung
� Zurücklegung der Gewerbeberechtigung

� Amt der Landesregierung � Konzessionsansuchen
� Ansuchen um Nachsicht von 

Gewerbeausschlussgründen
� Zurücklegung der Gewerbeberechtigung

� BM für Wirtschaft und Arbeit � Anerkennung bzw. Gleichhaltung von im
Ausland ausgeübten Tätigkeiten/im Aus-
land erworbenen Berufsqualifikationen

FINANZAMT � Betriebsstättenfinanzamt � Beantragung einer Steuernummer
(FA, in dessen Bezirk sich Sitz innerhalb eines Monats ab
oder Geschäftsleitung befindet) Gewerbeanmeldung

� Fragebogen ausfüllen und an FA senden
� Antrag auf Erteilung einer UID-Nr.

(Umsatzsteueridentifikationsnummer)
� Löschung der Steuernummer
� Laufende Abführung der Steuern
� Jahressteuererklärung abgeben für 

Umsatz-, Einkommensteuer; bei GmbH
auch Körperschaftsteuer
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Kontaktstelle Aktivität

SOZIALVERSICHERUNG � Sozialversicherungsanstalt der � Meldung der Betriebsnachfolge
gewerblichen Wirtschaft binnen vier Wochen 

� Abmeldung bzw. Stellen 
eines Pensionsantrags

� Gebietskrankenkasse � Anmeldung der neuen Arbeitnehmer 
unverzüglich ab Beschäftigungsbeginn

� Ummeldung der bestehenden 
Mitarbeiter auf den neuen Arbeitgeber

SONSTIGE � Arbeitsmarktservice � Vermittlung von Arbeitskräften
� Beschäftigungsbewilligung für 

Ausländer etc.

� Arbeitsinspektorat � Überwachung der dem Arbeitnehmer-
schutz dienenden Bestimmungen etc.

� Bankinstitut(e) � Finanzierungen
� Förderansuchen

� Förderungsstellen � Beratung, Förderung

� Entsorgungsunternehmen � kommunal
� privat (z.B. ARA - 

Altstoff Recycling Austria) 

� Gemeinde/Magistrat � Baubewilligungen
� Benützungsbewilligungen
� Flächenwidmungen

� Grundbuch (Grundbuchsgericht) � Grundbuchseintragung
� Hypotheken
� Dienstbarkeiten (Servituten)

� Firmenbuch � Eintragung/Registrierung von 
Gesellschaften; Einzelunternehmen 
bei Überschreiten der Umsatzgrenze
verpflichtend, ansonsten Eintragung 
auf freiwilliger Basis möglich

� Eintragung des Haftungsausschlusses
� Abfragen über eingetragene Firmen

� Lehrlingsstelle der � Meldung der Betriebsübernahme
Wirtschaftskammer � Bei Ausbildung von Lehrlingen formloses

Ansuchen um Feststellungsbescheid 
(vor erstmaliger Lehrlingsausbildung)

� Lehrvertrag
� Lehrabschlussprüfung
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Kontaktstelle Aktivität

� Meisterprüfungsstelle/Amt der � Ausbilder-, Unternehmer-, Meister-, 
Landesregierung Befähigungs-/Konzessionsprüfungen 

� Notar � Beratung und Notariatsakt

� Patentamt � Marken-, Muster- und Patentrecherchen
und -registrierungen

� Rechtsanwalt � Beratung und Vertragserrichtung

� Steuerberater und (Bilanz) � steuerliche Betreuung, Buchführung,
Buchhalter Jahresabschlüsse, ...

� Versicherung (private) � Gebäude-, Waren-, Haftpflicht- und
Rechtsschutzversicherung, Betriebs-
unterbrechung bei Krankheit oder Unfall

� Versorgungsunternehmen � Strom, Wasser, Gas, Tel., Fax, Internet, ...

� Datenverarbeitungsregister � DVR-Nummer

� EAN-Austria � EAN-Code 
(Artikelnummerierungs-Code)

� AKM � Meldeverpflichtung 
(urheberrechtlich geschützte Musik)
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Wichtige Internet-Adressen

� http://wko.at (Wirtschaftskammern Österreichs)
Hier finden Sie auch Musterverträge zu verschiedenen nachfolgerelevanten Themen

� www.gruenderservice.at/nachfolge (Gründer-Service Österreich)
� www.nachfolgeboerse.at (Nachfolgebörse)
� www.nachfolgebonus.at (Nachfolgebonus)

� www.ams.at (Arbeitsmarktservice)
� www.ara.at (Altstoff Recycling Austria AG)
� www.arbeiterkammer.at (Arbeiterkammern)
� www.auva.at (Soziale Unfallversicherung)
� www.awsg.at (Austria Wirtschaftsservice)
� www.bmf.gv.at (BM für Finanzen)
� www.bmwa.gv.at (BM für Wirtschaft u. Arbeit)
� www.gruenderservice.at/businessplan (Businessplan-Software Plan4You Easy)
� www.help.gv.at (Ihr Amtshelfer)
� www.i2b.at (Businessplanwettbewerb)
� www.jungewirtschaft.at (Junge Wirtschaft)
� www.kwt.or.at (Kammer der Wirtschaftstreuhänder)
� www.notar.at (Österreichische Notariatskammer)
� www.oeht.at (Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH)
� www.on-norm.at (Österreichisches Normungsinstitut)
� www.patentamt.at (Österreichisches Patentamt)
� www.rechtsanwaelte.at (Die Österreichischen Rechtsanwälte)
� www.sva.or.at (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft)
� www.wifi.at (Wirtschaftsförderungsinstitut)
� http://wko.at/foerderungen (Förderdatenbank der Wirtschaftskammern)
� http://wko.at/unternehmerin (Frau in der Wirtschaft)
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| 15.5 STICHWORTVERZEICHNIS

Ansprechpartner 68
Anteilskauf 12
Arbeitnehmer 15
Arten der Gewerbe 25

Bankgespräch 21
Betriebsanlagenrecht 25
Businessplan 23

Checklisten 46,55,58,60

Einkommensteuer 34
Einzelunternehmen 27
Erbrecht 13, 48
Erbschaftssteuer 36

Familie 48
Finanzierung 18
Finanzierungsplan 19
Förderung 18
Formen der Nachfolge 12

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 30
Gesellschaft nach bürgerlichem Recht 28
Gewährleistung 41
Gewerberecht 25
GmbH & Co KG 29

Haftung 40,42

Internet-Adressen 65

Kapitalbedarf 18
Kauf 12
Käufer 8
Kommanditgesellschaft 29
Konkurrenzverbot 44
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Mediation 53
Mietrecht 32, 52
Mitarbeiter 40

Nachfolgebonus 20
Nachfolgebörse 8
Neugründungs-Förderungsgesetz (NEUFÖG) 21

Offene Gesellschaft 28

Pacht 13, 45
Pension 39
Pflichtteil 49
Potenzialanalyse 7

Rechtsformen 27

Schenkung 13
Schenkungssteuer 36
Sozialversicherung 38, 40
Standort 15
Steuern 34,41

Testament 49

Übergabeformen 12
Übergang Dienstverhältnisse 42
Übernahmekosten 19
Umgründung 13
Umsatzsteuer 36
Unternehmensbewertung 14
Unternehmensverkauf 34
Unternehmenswert 14
Unternehmertyp 10

Veräußerung GmbH-Anteile 35
Verlassenschaftsverfahren 51
Versicherung 43
Vertragsgestaltung 42
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BURGENLAND
Gründer-Service 
Robert-Graf-Platz 1, 7001 Eisenstadt 
Tel.: 05 90 907-2210 
Fax: 05 90 907-2115 
E-Mail: maria.eberhard@wkbgld.at

KÄRNTEN
Gründer-Service 
Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt 
Tel.: 05 90 904-730 
Fax: 05 90 904-734 
E-Mail: gruenderservice@wkk.or.at

NIEDERÖSTERREICH
Gründer-Service 
Landsbergerstr. 1, 3100 St. Pölten 
Tel.: 02742/851-17700 
Fax: 02742/851-17199 
E-Mail: gruender@wknoe.at

OBERÖSTERREICH
Gründer-Service
Hessenplatz 3, 4020 Linz 
Tel.: 05 90 909
Fax: 05 90 909-2800 
E-Mail: service@wkooe.at

SALZBURG
Gründer-Service 
Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg 
Tel.: 0662/88 88-541 
Fax: 0662/88 88-960730 
E-Mail: gs@wks.at

STEIERMARK
Gründer-Service 
Körblergasse 111-113, 8021 Graz 
Tel.: 0316/601-600 
Fax: 0316/601-1202 
E-Mail: gs@wkstmk.at

TIROL
Service-Point 
Gründer- und Unternehmerservice 
Meinhardstraße 14, 6021 Innsbruck 
Tel.: 05 90 905-2222
Fax: 05 90 905-1385 
E-Mail: gs@wktirol.at

VORARLBERG
Gründer-Service 
Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch 
Tel.: 05522/305-1144 
Fax: 05522/305-108 
E-Mail: gruenderservice@wkv.at

WIEN
Gründer-Service 
Stubenring 8-10, 1010 Wien 
Tel.: 01/514 50-1050
Fax: 01/514 50-1491 
www.gruenderservice.at/briefkastenwien
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